
104. Beilage im Jahre 2021 zu den Sitzungsberichten des XXXI. Vorarlberger Landtages 

Selbstständiger Antrag       Beilage 104/2021 – Teil A: Gesetzestext 

 

An den 

Präsidenten des Vorarlberger Landtages 

Herrn Mag. Harald Sonderegger  

Bregenz, am 29. September 2021 

 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen folgenden  

A n t r a g: 

Der Vorarlberger Landtag wolle beschließen:  

Gesetz  

über Volksabstimmungen auf Gemeindeebene – Sammelnovelle 

Der Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Gemeindegesetz, LGBl.Nr. 40/1985, in der Fassung LGBl.Nr. 69/1997, Nr. 3/1998, Nr. 49/1998, Nr. 
62/1998, Nr. 58/2001, Nr. 6/2004, Nr. 20/2004, Nr. 23/2008, Nr. 4/2012, Nr. 94/2012, Nr. 44/2013, Nr. 
79/2016, Nr. 78/2017, Nr. 34/2018, Nr. 15/2019, Nr. 62/2019, Nr. 3/2020, Nr. 19/2020, Nr. 24/2020, Nr. 
52/2020, Nr. 67/2020, Nr. 91/2020 und 50/2021 wird wie folgt geändert:  

1. Der § 22 Abs. 1 lautet:  

In Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde kann durch eine Abstimmung der 
Stimmberechtigten der Gemeinde (§ 20) entschieden oder verfügt werden (Volksabstimmung). Eine 
Volksabstimmung ist durch Verordnung des Bürgermeisters anzuordnen, wenn es nach § 21 Abs. 4 geboten 
ist, es die Gemeindevertretung beschließt oder es mindestens von einer Zahl an Stimmberechtigten der 
Gemeinde (§ 20) verlangt wird, die wie folgt zu ermitteln ist: 

a) für die ersten bis zu 1.500 Stimmberechtigten: 20 % davon;  

zuzüglich 

b) für die nächsten bis zu 1.500 Stimmberechtigten: 15 % davon; 

zuzüglich 

c) für die darüber hinausgehende Zahl von Stimmberechtigten: 10 % davon. 

Wenn die Volksabstimmung von einer ausreichenden Zahl an Stimmberechtigten der Gemeinde (§ 20) 
verlangt wird, hat sich die Gemeindevertretung, nach Feststellung der Gemeindewahlbehörde über das 
Vorliegen der erforderlichen Unterstützungserklärungen, spätestens in der übernächsten 
Gemeindevertretungssitzung mit dem Gegenstand der Volksabstimmung zu befassen und eine 
Entscheidung gem.§ 62 (5) Landes-Volksabstimmungsgesetzes zu treffen.“ 

2. Im § 100 wird ein Abs. 19 eingefügt:  



„Artikel I des Gesetz über Volksabstimmungen auf Gemeindeebene – Sammelnovelle, LGBl.Nr. ../2021, 
tritt mit 1. Jänner 2022 in Kraft.“ 

 

Artikel II 

Das Gesetz über das Verfahren bei Volksbegehren, Volksabstimmungen und Volksbefragungen (Landes-
Volksabstimmungesetz), LGBl.Nr. 60/1987, in der Fassung LGBl.Nr. 37/1994, Nr. 66/1997, Nr. 
1/1999, Nr. 35/1999, Nr. 58/2001, Nr. 6/2004, Nr. 17/2004, Nr. 27/2005, Nr. 23/2008, Nr. 25/2011, Nr. 
3/2012, Nr. 61/2012, Nr. 44/2013, Nr. 21/2014, Nr. 20/2018, Nr. 34/2018 und Nr. 67/2020 wird wie folgt 
geändert: 

1. § 58 lautet: 

§ 58 

Antrag 

(1) Ein Antrag auf Durchführung einer Volksabstimmung hat die den Stimmberechtigten vorzulegende 
Frage und eine allfällige Begründung des Antrages zu enthalten. Die Frage darf nur eine einzige 
Angelegenheit des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde betreffen, ist möglichst kurz zu fassen und 
hat so zu lauten, dass sie eindeutig mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden kann. Ein Antragsberechtigter 
(§ 2 Abs. 4) ist als Bevollmächtigter und ein weiterer als sein Stellvertreter namhaft zu machen. Im 
Übrigen hat der Antrag dem in der Anlage 6 dargestellten Muster zu entsprechen und ist vom 
Bevollmächtigten und seinem Stellvertreter zu unterschreiben. 

(2) Die in den Antrag aufzunehmende Kurzbezeichnung der Volksabstimmung hat auf den Inhalt der 
Volksabstimmung hinzuweisen und muss sich deutlich von der Kurzbezeichnung anderer 
Volksabstimmungen, hinsichtlich derer ein Antrag bei der Gemeindewahlbehörde anhängig ist, 
unterscheiden. 

(3) Der Antrag auf Durchführung einer Volksabstimmung ist bei der Gemeindewahlbehörde einzubringen. 
Bis zur Entscheidung über die Zulässigkeit des Antrages kann der Bevollmächtigte den Antrag 
zurückziehen. 

2. § 59 lautet: 

§ 59 

Kaution 

(1) Gleichzeitig mit der Überreichung des Antrages nach § 58 ist ein Betrag von 360 Euro zu hinterlegen, 
widrigenfalls der Antrag als nicht eingebracht gilt. 

(2) Wenn die Gemeindewahlbehörde gemäß § 62 entscheidet, dass eine Volksabstimmung durchzuführen 
ist, ist die Kaution unverzüglich zurückzuerstatten. Die Kaution ist ferner zurückzuerstatten, wenn der 
Antrag gemäß § 58 Abs. 3 zurückgezogen wird. Die Hälfte der Kaution ist zurückzuerstatten, wenn die 
Gemeindewahlbehörde den Antrag auf Durchführung einer Volksabstimmung für unzulässig erklärt oder 
wenn innerhalb der nach § 60 Abs. 2 festgesetzten Frist wenigstens die Hälfte der erforderlichen 
Unterstützungserklärungen vorgelegt wird. 

(3) In dem Umfang, in dem die Kaution nach Abs. 2 nicht zurückzuerstatten ist, verfällt sie zugunsten der 
Gemeinde. 

3. § 60 lautet: 

§ 60 

Entscheidung über die Zulässigkeit des Antrages 

(1) Die Gemeindewahlbehörde hat über die Zulässigkeit des Antrages auf Durchführung einer 
Volksabstimmung ohne unnötigen Aufschub, spätestens innerhalb von vier Wochen nach Überreichung zu 
entscheiden. Der Antrag ist für zulässig zu erklären, wenn das Verlangen nach den Bestimmungen des 
Gemeindegesetzes zulässig ist, der begehrte Akt übergeordnetem Recht nicht offensichtlich widerspricht 



und die Voraussetzungen der §§ 58 und 59 erfüllt sind. Andernfalls ist der Antrag für unzulässig zu 
erklären. Der Bescheid ist dem Bevollmächtigten zu eigenen Handen zuzustellen. 

(2) Wenn der Antrag nach Abs. 1 für zulässig erklärt wird, ist in der Entscheidung eine Frist von zehn 
Wochen festzusetzen, innerhalb welcher die von den Antragsberechtigten unterschriebenen 
Unterstützungserklärungen (§ 61 Abs. 3) samt der Bestätigung des Bürgermeisters (§ 61 Abs. 4) vom 
Bevollmächtigten der Gemeindewahlbehörde vorgelegt werden können. Die Frist ist so festzusetzen, dass 
sie spätestens zwei Wochen nach der Entscheidung beginnt. 

(3) Wenn der Antrag nach Abs. 1 für zulässig erklärt wird, hat die Gemeindewahlbehörde dem 
Bürgermeister eine Ausfertigung der Entscheidung nach Abs. 1 sowie des Antrages samt einer allfälligen 
Begründung zu übermitteln. Der Bürgermeister hat den Text des Antrages auf Durchführung einer 
Volksabstimmung samt einer allfälligen Begründung im Gemeindeamt während der ersten acht Wochen 
der nach Abs. 2 festgesetzten Frist aufzulegen und den Antragsberechtigten zumindest während der für den 
Parteienverkehr bestimmten Amtsstunden Gelegenheit zur Einsicht und Abschriftnahme zu geben. 

4. § 61 lautet: 

§ 61 

Unterstützungserklärungen 

(1) Der Antrag auf Durchführung einer Volksabstimmung muss mindestens von einer Zahl an 
Stimmberechtigten (§ 2 Abs. 3) der Gemeinde unterstützt werden, die wie folgt zu ermitteln ist: 

a) für die ersten bis zu 1.500 Stimmberechtigten: 20 % davon;  

zuzüglich 

b) für die nächsten bis zu 1.500 Stimmberechtigten: 15 % davon; 

zuzüglich 

c) für die darüberhinausgehende Anzahl von Stimmberechtigten: 10 % davon. 

(2) Die Stimmberechtigten müssen im Zeitpunkt der Entscheidung über die Zulässigkeit gemäß § 60 in die 
Wählerkartei aufgenommen sein. 

(3) Die Unterstützungserklärungen haben dem in der Anlage 7 dargestellten Muster zu entsprechen. Sie 
sind nur gültig, wenn sie innerhalb der ersten acht Wochen der nach § 60 Abs. 2 festgesetzten Frist 
unterschrieben wurden. 

(4) Der Bürgermeister hat innerhalb von zwei Wochen auf der Unterstützungserklärung zu bestätigen, dass 

a) die Unterstützungserklärung während der ersten acht Wochen der nach § 60 Abs. 2 festgesetzten Frist 
eingelangt ist, 

b) die in der Unterstützungserklärung genannte Person antragsberechtigt ist und 

c) die Unterstützungserklärung nicht von einer Person stammt, die bereits eine Unterstützungserklärung 
abgegeben hat. 

Diese Bestätigung ist nur zu erteilen, wenn die Unterstützungserklärung alle im Formular nach Abs. 3 
verlangten Angaben und die Unterschrift des Antragsberechtigten, die während der ersten acht Wochen der 
nach § 60 Abs. 2 festgesetzten Frist zu erfolgen hat, enthält. Die Ausstellung der Bestätigung ist in der 
Wählerkartei anzumerken. Die bestätigten Unterstützungserklärungen sind dem Bevollmächtigten 
auszufolgen. 

(5) Der Bürgermeister hat jedem Antragsberechtigten auf Verlangen die Anzahl der zu einem bestimmten 
Zeitpunkt in die Wählerkartei aufgenommenen Stimmberechtigten bekannt zu geben. 

 

 

 



5. § 62 lautet: 

§ 62 

Entscheidung über die Durchführung 

(1) Die Gemeindewahlbehörde hat festzustellen, dass die für die Durchführung einer Volksabstimmung 
erforderliche Anzahl an Unterstützungserklärungen vorliegen, wenn der Bevollmächtigte innerhalb der 
nach § 60 Abs. 2 festgesetzten Frist die erforderliche Anzahl von Unterstützungserklärungen samt der 
Bestätigung des Bürgermeisters vorliegen. Andernfalls ist der Antrag auf Durchführung einer 
Volksabstimmung abzuweisen. Die Entscheidung der Gemeindewahlbehörde hat spätestens innerhalb von 
zwei Wochen nach Vorlage der Unterstützungserklärungen zu erfolgen. Bei Vorliegen der erforderlichen 
Anzahl an Unterstützungserklärungen hat die Gemeindewahlbehörde den Bevollmächtigten und den 
Bürgermeister binnen Wochenfrist zu verständigen.  

(2) Wenn infolge der Ungültigkeit von Unterstützungserklärungen die erforderliche Anzahl von 
Unterstützungserklärungen nicht erreicht wird, hat die Gemeindewahlbehörde den Bevollmächtigten und 
den Bürgermeister zu verständigen. Der Bürgermeister hat in der Wählerkartei bei den betroffenen 
Antragsberechtigten die Anmerkung über die Ausstellung der Bestätigung zu löschen. Der Bevollmächtigte 
kann innerhalb eines Monats nach der Verständigung neue Unterstützungserklärungen derselben Personen 
samt der Bestätigung des Bürgermeisters vorlegen. 

(3) Der Bescheid der Gemeindewahlbehörde ist dem Bevollmächtigten zu eigenen Handen zuzustellen. 

(4) Wenn zwei oder mehreren Anträgen mit einem gleichartigen Verlangen stattgegeben wird, kann die 
Gemeindewahlbehörde mit Zustimmung der Bevollmächtigten die verschiedenen Anträge zu einem 
einzigen zusammenfassen. In diesem Fall kommt jedem Antragsberechtigten, welcher in den einzelnen 
Anträgen als Bevollmächtigter namhaft gemacht wurde, die Rechtsstellung eines Bevollmächtigten zu. 

(5) Wenn der Bürgermeister von der erforderlichen Zahl an Unterstützungserklärungen gemäß Abs. 1 in 
Kenntnis gesetzt wurde, ist der Antrag auf Durchführung einer Volksabstimmung und der Inhalt der 
Volksabstimmung als eigener Tagesordnungspunkt auf der nächsten oder übernächsten 
Gemeindevertretungssitzung zu behandeln. Dazu ist der Bevollmächtigte als Auskunftsperson beizuziehen. 
Die Gemeindevertretung hat über die Durchführung der Volksabstimmung abzustimmen. Die Abstimmung 
über die Durchführung der Volksabstimmung darf einmal auf die folgende Sitzung der Gemeindevertretung 
verschoben werden. Trifft die Gemeindevertretung abermals keine Entscheidung, dann ist die 
Volksabstimmung durchzuführen. Wird die Durchführung der Volksabstimmung abgelehnt, so ist die 
Ablehnung mit einer Stellungnahme zu begründen und auf der Homepage der Gemeinde im Internet und 
gem. § 47 Abs. 7 Gemeindegesetz zu veröffentlichen. In diesem Fall hat eine Volksbefragung 
stattzufinden.  

6. § 63 lautet: 

§ 63 

Weiterleitung an die Gemeindewahlbehörde 

Wenn der Antrag auf Durchführung einer Volksabstimmung abgelehnt wird, hat der Bürgermeister die 
Entscheidung der Gemeindewahlbehörde binnen Wochenfrist mitzuteilen.  

7. § 64 lautet: 

§ 64 

Anordnung 

(1) Der Bürgermeister hat innerhalb einer Woche durch Verordnung eine Volksabstimmung anzuordnen, 
wenn 

a) die Voraussetzungen für eine obligatorische Volksabstimmung nach den §§ 21 Abs. 4 oder 22 Abs. 4 des 
Gemeindegesetzes vorliegen oder 

b) die Gemeindevertretung die Durchführung einer Volksabstimmung beschlossen hat; für diesen 
Beschluss gilt der § 58 Abs. 1 erster und zweiter Satz sinngemäß. 



(2) Die Verordnung hat zu enthalten 

a) die den Stimmberechtigten zur Entscheidung vorzulegende Frage; im Falle einer obligatorischen 
Volksabstimmung nach § 21 Abs. 4 des Gemeindegesetzes hat die Frage zu lauten, ob die Gemeinde dem 
Volksbegehren Rechnung tragen soll, 

b) den Tag der Abstimmung, 

c) den Stichtag. 

(3) Der Bürgermeister kann nach Anhörung des Bevollmächtigten unwesentliche textliche Änderungen der 
den Stimmberechtigten zur Entscheidung vorzulegenden Frage vornehmen. 

(4) Der Abstimmungstag ist auf einen Sonntag festzusetzen. Zwischen dem Tag, an dem der Bürgermeister 
von der Entscheidung oder vom Beschluss über die Durchführung der Volksabstimmung in Kenntnis 
gesetzt wurde, und dem Abstimmungstag darf kein längerer Zeitraum als zwölf Wochen liegen. 

(5) Wenn außerordentliche Verhältnisse (Kriege oder Unruhen im Innern, Elementarereignisse oder 
Unglücksfälle außergewöhnlichen Umfanges u.dgl.) eintreten, hat der Bürgermeister erforderlichenfalls 
den Abstimmungstag auf einen Sonntag innerhalb von zwölf Wochen nach Beendigung der 
außerordentlichen Verhältnisse festzusetzen oder einen bereits festgesetzten Abstimmungstag auf längstens 
zwölf Wochen nach Beendigung der außerordentlichen Verhältnisse zu verschieben. Als Stichtag ist der 
Tag der Anordnung der Volksabstimmung zu bestimmen. 

(6) Für den gleichen Abstimmungstag kann die Durchführung mehrerer Volksabstimmungen und auch von 
Volksbefragungen angeordnet werden. Die Durchführung einer Volksabstimmung oder Volksbefragung 
darf aber nicht auf einen Tag festgelegt werden, an dem eine Wahl in einen allgemeinen Vertretungskörper 
oder in das Europäische Parlament stattfindet. 

8. Wird § 86 Abs. 1 eine lit. c eingefügt: 

„c) die Gemeindevertretung die Durchführung einer Volksabstimmung gemäß § 62 Abs. 5 abgelehnt hat.  

9. In § 96 wird ein Abs. 3 eingefügt: 

"(3) Artikel II des Gesetz über Volksabstimmungen auf Gemeindeebene – Sammelnovelle, LGBl.Nr. 
../2021, tritt mit 1. Jänner 2022 in Kraft.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104. Beilage im Jahre 2021 zu den Sitzungsberichten des XXXI. Vorarlberger Landtages 

Beilage 104/2021                   Teil B: Begründung des Selbstständigen 
Antrags 

Mit der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes vom 6.10.2020 wurden wichtige Bestandteile des 
Vorarlberger Landes-Volksabstimmungsgesetzes sowie des Gemeindegesetzes aufgehoben. Das drin 
verankerte Recht der Gemeindebürger:innen eine Volksabstimmung auf Gemeindeebene zu initiieren sei 
verfassungswidrig.  

Um dieser Entscheidung gerecht zu werden und dennoch die Möglichkeit der Initiierung einer 
Volksabstimmung auf Gemeindeebene durch die Gemeindebürger:innen zu schaffen, soll in Zukunft die 
Gemeindevertretung über die Durchführung einer so initiierten Volksabstimmung entscheiden. Für den Fall 
einer Ablehnung der Durchführung einer solchen Volksabstimmung soll zumindest eine Volksbefragung 
stattfinden.  

 

 

 

LAbg. Johannes Gasser, BA, Bakk., MSc 

 

 

LAbg. KO Christof Bitschi 

 

 

LAbg. KO Thomas Hopfner 



Der XXXI. Vorarlberger Landtag hat in seiner 9. Sitzung im Jahr 2021, am 
17. November, das im Selbstständigen Antrag, Beilage 104/2021, enthaltene 
Gesetz mit den Stimmen der VP-Fraktion und der Fraktion Die Grünen mehr-
heitlich abgelehnt (dafür: FPÖ, SPÖ und NEOS). 
 
Hinweis: siehe auch Vorlag des Rechtsausschusses, Beilage 127/2021  
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